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S A T Z U N G

des
Oikosnet Europa - Ökumenische Vereinigung der Akademien und Laienzentren e.V.
I. Abschnitt: Präambel

Langjährige Erfahrungen in der Arbeit der christlichen Akademien und Laienzentren sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit in einer ökumenischen Vereinigung im europäischen Bereich haben über alle nationalen, regionalen und bekenntnismäßigen Eigenarten hinaus zu folgenden gemeinsamen Zielvorstellungen geführt:

Diese Institutionen versuchen bei ihrer Arbeit die Bedeutung des Evangeliums für die Erneuerung und Einheit der Kirchen und für die Fülle des Lebens jedes einzelnen Menschen und der Gesellschaft als ganzer zu verstehen und zu aktualisieren.

Sie arbeiten für das Bevollmächtigen von Laien und sie kooperieren, indem sie aktuelle soziale Probleme im Dialog bearbeiten. 

Sie bemühen sich, Orientierungshilfen für notwendige Veränderungen der Lebensbedingungen in der Verpflichtung für soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung zu geben. 

Sie tragen durch ihre Arbeit dazu bei, dass Einzelnen und Gruppen eine mündige Partizipation an der Gestaltung der Gesellschaft und an einer Friedensordnung unter den Völkern ermöglicht wird.

In dieser Gemeinsamkeit regeln die in Oikosnet Europa zusammengeschlossenen Mitglieder ihre Zusammenarbeit wie folgt: 

II. Abschnitt: Zusammensetzung, Zweck, Name, Sitz und Rechtsform

§ 1
Oikosnet Europa - Ökumenische Vereinigung der Akademien und Laienzentren (im folgenden "Oikosnet Europa" genannt) ist ein Zusammenschluss von christlichen Akademien und Laienzentren und Nationalen Vereinigungen, welche vorwiegend die in der Präambel genannten Zielsetzungen verfolgen, hauptsächlich durch Tagungsarbeit. 

§ 2
Oikosnet Europa bezweckt die Förderung gemeinsamer Aufgaben und Studien, der interdisziplinären Begegnung, der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern der mit ihr verbundenen Institute, sowie die Mithilfe beim Aufbau neuer Akademien und Laienzentren. Oikosnet Europa kooperiert mit Zentren in anderen Teilen der Welt, der Stichting Oikosnet und mit Bewegungen, Kirchen und kirchlichen Einrichtungen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene.

§ 3
Oikosnet Europa erstrebt keinen Gewinn und bezweckt nicht die Führung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Im Sinne der Steuergesetze 
verfolgt Oikosnet Europa „ausschließlich und unmittelbar kirchliche und gemeinnützige Zwecke“.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4
Oikosnet Europa ist unter dem Namen "Oikosnet Europa – Ökumenische Vereinigung der Akademien und Laienzentren in Europa" in das Vereinsregister des Amtsgerichts Göppingen eingetragen. Sein Sitz ist Bad Boll. Oikosnet Europa kann Büros an anderen Orten in Europa betreiben. 

III. Abschnitt: Mitgliedschaft

§ 5
Mitglieder sind Akademien und Zentren. Nationale Vereinigungen und andere Organisationen können Mitglieder werden, falls ihre Arbeit § 1 entspricht. Mitglieder entsenden Delegierte in die Generalversammlung. Die Delegierten haben Rederecht sowie das passive Wahlrecht für die verschiedenen Organe der Oikosnet Europa.


Jedes Mitglied hat eine Stimme.

§ 6
Die Aufnahme neuer Mitglieder:
(1) 
Mitglieder werden durch Beschluss der Generalversammlung aufgenommen. Dazu macht der Vorstand Vorschläge nach Rücksprache mit den nationalen Zusammenschlüssen oder entsprechenden Organen.

(2) 
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstands durch die Generalversammlung ernannt.

(3) 
Sämtliche Anträge auf Aufnahme sind schriftlich an den Vorstand zu richten, der gemäß den Bestimmungen in § 6, Absatz 1-2 entscheidet.

§ 7
Der Austritt aus dem Oikosnet Europa ist dem Vorstand mindestens drei Monate im Voraus schriftlich anzuzeigen. Mit dem Austritt erlöschen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem Oikosnet Europa.

§ 8 
Die Generalversammlung hat das Recht, Mitglieder, deren Tätigkeiten der Satzung nicht entsprechen, oder die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, auszuschließen. Dieser Entscheid bedarf der Dreiviertelmehrheit. Zu einem Einspruch gegenüber diesem Entscheid steht dem Mitglied der Rechtsweg offen.

Wenn Mitglieder ihren Mitgliedsbeitrag in zwei aufeinander folgenden Jahren ohne Erklärung nicht bezahlt haben, endet ihre Mitgliedschaft am Ende des zweiten Jahres, in dem sie ihren Mitgliedsbeitrag nicht gezahlt haben, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.

IV. Abschnitt: Finanzielle Mittel
§ 9
Zur Erfüllung seiner Aufgaben dienen dem Verein folgende Mittel


(1) Mitgliedsbeiträge


(2) Zuschüsse von seiten der Akademien und Tagungszentren


(3) kirchliche Zuwendungen


(4) sonstige Zuwendungen

§ 10
Mitgliedsbeiträge


Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, der von der Generalversammlung festgelegt wird. In Einzelfällen und aus guten Gründen kann er auf Antrag vom Vorstand reduziert oder erlassen werden.
V. Abschnitt: Die Organe
§ 11
Die Organe des Oikosnet Europa sind:


(1) die Generalversammlung (§ 12, 13, 14)


(2) der Vorstand (§13, 15, 16, 17, 18)


(3) der Schatzmeister/die Schatzmeisterin (§ 19)


(4) die Rechnungsprüfer/Rechnungsprüferinnen (§ 20)

§ 12
Die Generalversammlung wird aus den Delegierten entsprechend III. § 5, §6,1-3 gebildet. 


Die Generalversammlung tritt in der Regel jährlich, mindestens jedoch alle zwei Jahre, zusammen. Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies vom Vorstand verlangt und dazu auch die Verhandlungsgegenstände nennt. Eine außerordentliche Generalversammlung muss auch stattfinden, wenn die einfache Mehrheit des Vorstands dies beschließt.


Die schriftliche Einberufung der Generalversammlung muss mindestens einen Monat vor dem Versammlungstag erfolgen. Dabei muss die Tagesordnung bekannt gegeben werden. Anträge auf Änderung der Tagesordnung, die eine Satzungsänderung zum Ziel haben, müssen dem Vorstand spätestens zwei Wochen vor der Generalversammlung schriftlich eingereicht werden.


Die Tagesordnung kann durch einstimmigen Beschluss des Vorstands oder durch Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung erweitert werden.


Über die Beschlüsse der Generalversammlung wird ein schriftliches Protokoll angefertigt, das vom Präsidenten/der Präsidentin und einem der Delegierten zu unterzeichnen ist, welchen die Versammlung zu Beginn der Sitzung auf Vorschlag des Vorstands bestellt. 


Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder plus eins durch Delegierte oder schriftliche Stimmübertragung vertreten ist.


Die Annahme eines Beschlusses bedarf der Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden Stimmen, soweit nicht eine andere Mehrheit ausdrücklich vorgeschrieben ist.

§ 13
Der Beschlussfassung durch die Generalversammlung ist vorbehalten:


(1)
Sie wählt aus der Zahl der Delegierten der Mitglieder den Präsidenten bzw. die Präsidentin und den Vizepräsidenten bzw. die Vizepräsidentin mit einfacher Mehrheit auf die Dauer von zwei Jahren. Zweimalige Wiederwahl ist zulässig. Präsident/in, Vizepräsident/in, Schatzmeister/in und mindestens zwei weitere Mitglieder (§ 17) sowie der Generalsekretär/die Generalsekretärin ex officio als Mitglied ohne Stimmrecht bilden den Vorstand.

(2)
Sie wählt den Schatzmeister/die Schatzmeisterin auf Vorschlag des Vorstands. Er/sie braucht dem Oikosnet Europa nicht als Delegierter eines Mitglieds anzugehören, muss jedoch Mitarbeiter/in einer der in § 1 genannten Institutionen sein. Seine/ihre Funktionsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist beliebig oft zulässig.


(3)
Sie wählt aus den Delegierten der Mitglieder drei Personen als Nominierungsausschuss, welcher Kandidaten/Kandidatinnen vorschlägt, nach Anhörung der betreffenden nationalen Zusammenschlüsse, wo diese eingerichtet sind. Bei den Vorschlägen sollen die verschiedenen Regionen und Bekenntnisse in Europa angemessen berücksichtigt werden.

Auch aus der Generalversammlung können Vorschläge eingebracht werden. 


Zweimalige Wiederwahl ist zulässig. 


(4)
Im Falle eines Einspruches gegen die Entscheidung des Vorstands
über Berufung und Entlassung des Generalsekretärs/der Generalsekretärin
(16, 3), entscheidet darüber die Generalversammlung.


(5)
Sie wählt aus der Zahl der Delegierten der Mitglieder zwei Rechnungsprüfer/innen auf die Dauer von zwei Jahren. Die Generalversammlung kann die Prüfung der Haushaltsführung und Jahresrechnung durch eine Treuhandstelle beschließen.


(6)
Sie prüft und genehmigt den Jahresbericht über die Tätigkeit des Vorstands, die Jahresrechnung und den Jahresvoranschlag. Sie erteilt dem Vorstand und dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin Entlastung.


(7)
Sie setzt die Höhe der Mitgliedsbeiträge der Mitglieder entsprechend den Budgets ihrer jeweiligen Akademien oder Institutionen fest.


(8)
Sie beschließt Satzungsänderungen. Änderungsanträge samt Begründung müssen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ausgeschickt werden. Zur Beschlussfassung ist eine Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden bzw. vertretenen Stimmberechtigten erforderlich.


(9)
Sie kann die Auflösung des Vereins mit einer Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden bzw. vertretenen Stimmberechtigten beschließen.

§ 14
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Im Verhinderungsfall kann das 
Stimmrecht auf eine/n andere/n Delegierte/n, bzw. ein Stabsmitglied der Institution oder an die/den Delegierte/n eines anderen Mitglieds durch 
schriftliche Vollmacht übertragen werden, wobei kein/e so Bevollmächtigte/r von mehr als zwei Vollmachten Gebrauch machen kann. Wenn ein/e 
Stimmberechtigte/r es verlangt, müssen Wahlen geheim erfolgen. 

§ 15
Der Vorstand tritt zusammen, so oft dies die Geschäfte erfordern. In der Regel wird er vom Präsidenten/der Präsidentin je einmal im Frühjahr und einmal vor der ordentlichen Generalversammlung einberufen. Es muss außerdem einberufen werden wenn Zweidrittel seiner Mitglieder dies verlangen. Es ist beschlussfähig, wenn Zweidrittel seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Es fasst seine Beschlüsse offen mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten/der Präsidentin.


Der Vorstand kann auch auf brieflichem Wege, per E-mail, per Telefon- oder Videokonferenz Beschlüsse fassen, unter der Voraussetzung der vollen und ungehinderten Teilnahme aller Vorstandsmitglieder. 

§ 16
Der Vorstand hat folgende Aufgaben:


(1) 
Durchführung der von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse.


(2) 
Beschaffung und Kontrolle der finanziellen Mittel.

(3)
Berufung und Entlassung des Generalsekretärs/der Generalsekretärin. Davon sind unverzüglich die Delegierten aller  Mitglieder zu verständigen und aufmerksam zu machen, dass bei schriftlichem Einspruch binnen Monatsfrist von mindestens einem Viertel aller Delegierten der Mitglieder, die Wahl des Generalsekretärs/der Generalsekretärin von der nächsten Generalversammlung vollzogen werden muss (§ 13, 4).


(4)
Vorbereitung der Generalversammlung. 

(5)
Verteilung der Aufgaben der Geschäftsführung unter den Vorstandsmitgliedern, insonderheit Abfassung einer Aufgabenbeschreibung für den Generalsekretär/die Generalsekretärin.


(6)
Beschlussfassung in allen Geschäften, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

(7)
Führung einer Liste aller Mitglieder. 

§ 17
(1) Präsident/Präsidentin und Vizepräsident/Vizepräsidentin vertreten gemeinsam den Verein gegenüber Kirchenbehörden, ökumenischen Körperschaften, staatlichen und zwischenstaatlichen Behörden sowie der Öffentlichkeit rechtsverbindlich im Sinne des § 26 DBGB. 
(2) Der Vorstand kann dem Generalsekretär/der Generalsekretärin Zeichnungsbefugnis erteilen. Für die laufenden finanziellen Angelegenheiten kann er dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin Vollmacht erteilen.
(3) Der Vorstand legt der Generalversammlung den Bericht über seine Tätigkeit vor. 

§ 18
Der Generalsekretär/die Generalsekretärin nimmt seine Aufgaben aufgrund der Beschlüsse der Generalversammlung und des Vorstands wahr unter der Dienstaufsicht des Präsidenten/der Präsidentin bzw. bei dessen/deren Verhinderung des Vize-Präsidenten/der Vize-Präsidentin.


Er ist im Rahmen der für ihn/sie festgelegten Aufgabenbeschreibung (§ 16, 5) dafür verantwortlich, dass die in der Satzung beschriebenen Aufgaben des Oikosnet Europa kontinuierlich durchgeführt werden. Er/sie unterrichtet den Vorstand laufend über seine/ihre Tätigkeit.

§ 19
Der Schatzmeister/die Schatzmeisterin ist für die finanziellen Angelegenheiten verantwortlich; er/sie legt jährlich der Mitgliederversammlung Rechnung und bereitet den Haushaltsvorschlag vor.

§ 20
Die Rechnungsprüfer/innen, bzw. die Treuhandstelle kontrollieren Buchführung, Rechnung, Belege und Kassenbestand des Vereins. Die Rechnungsprüfer/innen berichten der Generalversammlung über das Prüfungsergebnis. Sie stellen bei 
positivem Prüfungsergebnis Antrag auf Entlastung des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin, des Vorstands und Generalsekretärs/der Generalsekretärin. 

VI. Abschnitt: Geschäftsjahr
§ 21
Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
VII. Abschnitt: Auflösung des Vereins
§ 22
Wenn nach § 13 (9)die Auflösung des Vereins beschlossen wird, sind von der Generalversammlung aus der Zahl der Delegierten der Mitglieder zwei Liquidatoren/Liquidatorinnen zu wählen.

§ 23
Die Liquidatoren/Liquidatorinnen haben Forderungen und Verbindlichkeiten des Vereins festzustellen und nach Erfüllung aller Verpflichtungen etwaiges Vermögen den „Evangelische Akademien in Deutschland e. V.“ (Bad Boll) zu übereignen. Dafür ist das Einvernehmen mit der zuständigen Finanzbehörde herzustellen.

VIII Abschnitt: Schlussbestimmung
§ 24
Die vorstehende Neufassung der Satzung tritt mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.-09. September 2006 in der Sigtunastiftelsen (Sigtuna/Schweden) und nach Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Göppingen in Kraft und ersetzt damit die Satzung der „Ökumenischen Vereinigung der Akademien und Laienzentren in Europa e.V.“ vom 08. September 2001 samt allen späteren Änderungen.
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